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Kurzreportage

Die alteingesessene Kanzlei am Aegidiitor in Münster besteht in der jetzigen Form seit 2005 als
Sozietät zwischen den Rechtsanwälten Dr. Horst Eggersmann und Michael Wiefhoff. Sie wurde
ursprünglich von Rechtsanwalt Dr. Werner Reineke gegründet. Die Struktur der Kanzlei ermöglicht
es, einen engen unmittelbaren Kontakt zum Mandanten zu halten und zugleich eine kompetente
Rechtsberatung in allen Rechtsbereichen zu gewährleisten. Erreicht wird dies durch eine
Bürogemeinschaft mit weiteren sechs Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und
Notaren im Hause.

Das breite Spektrum der von der Kanzlei angebotenen Leistungen deckt den gesamten
Beratungsbedarf des Privatbereichs und des Handels, primär des Mittelstandes ab. Zur
Mandantschaft zählen auch zahlreiche Landesverbände aus der Baubranche. Die Kanzleiräume
sind in der Aegidiistraße 42, in unmittelbarer Nähe zum bekannten Aasee und demzufolge einfach
zu finden. Es  bestehen ausreichend kanzleieigene Parkmöglichkeiten. Beratungstermine können
montags bis freitags von 08.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr mit dem Sekretariat
vereinbart werden. Termine sind bei Bedarf und nach Absprache auch außerhalb dieser Zeiten, am
Wochenende und vor Ort beim Mandanten möglich.

Die Kanzlei arbeitet mit moderner EDV, verfügt über eigene E-Mail-Adressen und eine
Internetpräsenz (www.nrws.de).
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Kanzleiprofil

Dr. Horst Eggersmann

Kanzlei Kanzlei am Aegidiitor

Kommunikation

Aegidiistr. 42, 48143 Münster, Deutschland

Tel.: +49 (251) 418490, Fax: +49 (251) 4184920

Homepage http://www.nrws.de

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt3891.rechtsanwalt.com

Tätigkeitsschwerpunkte

Adoption, Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Wettbewerbsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Horst Eggersmann wurde 1945 in Bünde in Nordrhein-Westfalen geboren. Nach der Hochschulreife
studierte er von 1965 bis 1972 an der Universität Bern und der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster Rechtswissenschaften. Das anschließende Rechtsreferendariat absolvierte er im
Oberlandesgerichtsbezirk Hamm, promoviert hat er 1974 zum Thema “Kundenzeitschriften in
Deutschland — Rechtstatsachen und Rechtsproblematik”, veröffentlicht im C.H. Beck Verlag. Seit
1975 ist er als Rechtsanwalt zugelassen . Bei Bedarf korrespondiert Herr Dr. Eggersmann auch in
Englisch.

Soweit es die Zeit zulässt spielt Herr Dr. Eggersmann außerberuflich leidenschaftlich Golf. Er ist seit
1987 Mitglied Präsident des Golfclub Brückhausen e.V.

Rechtsanwalt Dr. Horst Eggersmann bearbeitet schwerpunktmäßig Mandate aus dem
Adoptionsrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht und Wettbewerbsrecht sowie Notariat.

Herr Eggersmann berät und vertritt Sie in allen Bereichen des Adoptionsrechts, sei es eine
Stiefkind-Adoption, eine Erwachsenen-Adoption o.ä. Der Jurist berät sie auch professionell und
individuell im Erbrecht. Das Erbrecht regelt insbesondere den Übergang der Erbschaft vom
Erblasser auf dessen Rechtsnachfolger, den Erben. Erbfolge, Testament, Erbvertrag,
Nachlassverbindlichkeiten, Erbauseinandersetzung, Erbschein und Pflichtteil sind wesentliche
Bereiche des Erbrechts, nicht zu vergessen das Erbschaftsteuerrecht. Da das Erbrecht die Summe
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der Rechte und Pflichten darstellt, die dem Erben mit dem Erbfall aus der Erbschaft erwachsen,
kommt es nicht selten zu lang andauernden Auseinandersetzungen. Infolgedessen sollte eine
anwaltliche Beratung bereits frühzeitig erfolgen, um die gewünschten Anordnungen beizeiten zu
treffen. Wenden Sie sich daher rechtzeitig an Rechtsanwalt Dr. Eggersmann. Gerade bei
Vermögenswerten der Eltern oder bei Vorhandensein minderjähriger Kinder ist eine Regelung
wichtig. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang die Beratung der Kanzlei zum Thema
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht, die Herr Dr. Eggersmann
individuell erstellt. Mustervordrucke ohne Beratung bergen die Gefahr der Unwirksamkeit in sich.

Ein weiterer Schwerpunkt des Juristen ist das Handels- und Gesellschaftsrecht. Als Sonderrecht
dient das Handelsrecht vorwiegend Kaufleuten und wirtschaftlich tätigen Unternehmen. Es ist dabei
ein spezielles Gebiet des Zivilrechts  und trägt den besonderen Bedürfnissen des kaufmännischen
Rechtsverkehrs Rechnung. Wesentliche Normen des Handelsrechts findet man im
Handelsgesetzbuch (HGB). Darüber hinaus kommen Nebengesetze wie das Wechselgesetz (WG)
und Scheckgesetz (ScheckG), der gewerbliche Rechtsschutz und das Gesellschaftsrecht hinzu.
Das Gesellschaftsrecht ist das Recht von Personenvereinigungen des Privatrechts, die durch
Rechtsgeschäft gegründet werden, um einen bestimmten gemeinsamen Zweck zu erreichen. Es
umfasst daher insbesondere alle Rechtsnormen mit Bezug auf die Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts (GbR), die Offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG), die stille
Gesellschaft (StG), die Aktiengesellschaft (AG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die eingetragene Genossenschaft.

Das Gesellschaftsrecht beinhaltet darüber hinaus auch zahlreiche wirtschaftlich wichtige Bereiche
wie zum Beispiel die Gründung und Umgründung von Gesellschaften unter Berücksichtigung
steuerrechtlicher Aspekte, die Einbringung, Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung und
Realteilung von Unternehmen sowie die Errichtung von Gesellschaftsvertrag, und
Kooperationsvertrag. Bei Restrukturierungen und bei Haftungsfragen ist Rechtsanwalt Dr. Horst
Eggersmann ebenso ein kompetenter Ansprechpartner wie bei der allgemeinen Vertragsgestaltung
oder zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Zudem setzt Herr Dr. Eggersmann für Sie
beispielsweise einen Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführervertrag oder Erbvertrag auf und berät zu
Unternehmenskauf, Management-Beteiligungsmodell (Buy-out, Buy-in), Joint Venture und
Beteiligungsstrukturen. Darüber hinaus plant und setzt er eine Unternehmensnachfolge um, wobei
Fragen der Rechtsformwahl, die Rechtsnachfolge im Familienunternehmen,  die
Unternehmensübertragung, der Unternehmenskauf, die Privatstiftung sowie die Erwirkung einer
Handelsregistereintragung immer zu berücksichtigen sind. Gerade die Gestaltung der
Unternehmensnachfolge ist eine komplexe und interdisziplinäre Aufgabe, die ein systematisches
Vorgehen erfordert.

Ein Unterfall des Handelsrechts ist das Wettbewerbsrecht. Dieses umfasst sowohl das Recht des
Wettbewerbs im eigentlichen Sinne (unlauterer Wettbewerb, Rabatt, Zugabe) als auch das Recht
der Wettbewerbsbeschränkungen in Form vertraglicher Abmachungen (Kartelle, Preisbindungen),
marktbeherrschender Unternehmen und sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens
(Diskriminierungsverbot). Ziel des Wettbewerbsrechts ist der Schutz von Mitbewerbern und Kunden
vor unlauterem Verhalten sowie der Schutz der Handlungsfreiheit der Marktteilnehmer und des
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Wettbewerbs als marktwirtschaftlicher Institution.  
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Kanzleiprofil

Michael Wiefhoff

Kanzlei Kanzlei am Aegidiitor

Kommunikation

Aegidiistr. 42, 48143 Münster, Deutschland

Tel.: +49 (251) 418490, Fax: +49 (251) 4184920

Homepage http://www.nrws.de

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt3891.rechtsanwalt.com

Fachanwaltschaften

Bau- und Architektenrecht

Tätigkeitsschwerpunkte

Arbeitsrecht, Architektenrecht, Baurecht (privat), Familienrecht, Haftpflichtrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Michael Wiefhoff wurde 1963 in Münster geboren. Nach dem Abitur studierte er von 1982 bis 1986
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Jura. Das anschließende Rechtsreferendariat
absolvierte er im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. 1991 wurde Herr Wiefhoff als Rechtsanwalt
zugelassen. Er ist vor allen bundesdeutschen Gerichten vertretungsberechtigt. Seit 2005 ist er
zudem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.

Rechtsanwalt Michael Wiefhoff spricht fließend Englisch, das er bei Bedarf als
Korrespondenzsprache anwenden kann.

Rechtsanwalt Michael Wiefhoff arbeitet schwerpunktmäßig im Arbeitsrecht, Architektenrecht,
privaten Baurecht, Familienrecht und Haftpflichtrecht.

Das Arbeitsrecht bezieht sich auf das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das
normalerweise im Arbeitsvertrag seine Grundlage hat (Individualarbeitsrecht). Ferner geht es auch
um das Verhältnis zu den im gleichen Betrieb zusammengeschlossenen Mitarbeitern, um die
Verhältnisse der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberzusammenschlüsse und ihre Rechtsbeziehungen
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zueinander sowie um das Verhältnis der Arbeitsvertragsparteien und ihrer Verbände zum Staat
(kollektives Arbeitsrecht). Gegenstand des Arbeitsrechts ist insbesondere, die gegensätzlichen
Interessen der Arbeitgeber einerseits und der Arbeitnehmer andererseits auszugleichen. Aufgrund
der persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeit und der Weisungsgebundenheit des
Arbeitsnehmers dient das Arbeitsrecht insbesondere dem Schutz der Interessen des
Arbeitnehmers. Insbesondere bei einer Kündigung und sich daraus ergebenden
Kündigungsschutzklage sowie bei Abmahnung, Mutterschutz oder Urlaubsanspruch steht
Rechtsanwalt Wiefhoff Ihnen zur Seite. Aber auch die Durchsetzung von Lohnanspruch oder
Abfindung gehören zu seinem Fachbereich.

Ebenso zählt privates Baurecht und Architektenrecht zu den Tätigkeitsschwerpunkten von Herrn
Wiefhoff. Das erste stellt die Gesamtheit der Normen und Gesetze dar, die das Bauen betreffen. Im
objektiven Sinne regelt das Baurecht die Bebauung von Grundstücken. Wichtige privatrechtliche
Vorschriften für den Bauherrn und die am Bau beteiligten Handwerker, Architekten und anderen
Fachplaner sind die Regelungen über den Baubetreuungsvertrag, die Verdingungsordnungen und
den Werkvertrag. Das öffentliche Baurecht gliedert sich in Bauplanungsrecht und
Bauordnungsrecht. Das Bauplanungsrecht bestimmt überwiegend, ob und wo ein Grundstück
baulich genutzt werden kann. Das Bauordnungsrecht regelt die technische und gestalterische Seite
sowie das Baugenehmigungsverfahren. Wichtigste Vorschriften des Bauplanungsrechts sind das
Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die aufgrund dieser
Regelungen als Satzung der Gemeinde erlassenen Bauleitpläne. Im subjektiven Sinne bedeutet
Baurecht die öffentlich-rechtliche Befugnis, auf einem Grundstück ein Bauwerk zu errichten
(Baufreiheit, Plangewährleistung).

Das Architektenrecht regelt die Rechte und Pflichten des Architekten. Die Tätigkeit des Architekten
begleitet den Bauherrn und sein Bauwerk von der Projektidee bis zur Fertigstellung des Gebäudes.
Es handelt sich dabei eine Querschnittsmaterie, das heißt, das Architektenrecht ist nicht in einem
einheitlichen Gesetzbuch geregelt, sondern setzt sich aus zahlreichen Rechtsvorschriften
zusammen. Zu nennen sind das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), die Architektengesetze der
einzelnen Bundesländer, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie die
berufsrechtlichen Regeln der Architektenkammern. Die in der Praxis am häufigsten auftretenden
Gegenstände des Architektenrechts sind Architektenvertragsrecht, Architektenhonorarrecht,
Architektenhaftpflichtrecht, Berufsrecht und Urheberrecht.

Rechtsanwalt Wiefhoff berät und vertritt Sie professionell bei vertragsrechtlichen Fragen wie zum
Beispiel Abschluss und Inhalt des Architektenvertrages, Pflichten des Architekten, plangerechte und
mangelfreie Erstellung des Bauwerkes und Rechtsfolgen der Kündigung des Architektenvertrages.
Im Bereich der Haftung für mangelhafte Architekten- und Ingenieurleistung steht Ihnen Michael
Wiefhoff beispielsweise bei fehlender Genehmigungsfähigkeit der Planung, ordnungsgemäßer
Auswahl der ausführenden Unternehmer, technischen Planungsmängeln, bei einer
Kostenüberschreitung und bei Rechtsfolgen eingetretener Bauaufsichtsfehler zur Seite.

Seit 2005 führt Michael Wiefhoff den Titel “Fachanwalt Bau- und Architektenrecht”. Die Bezeichnung
“Fachanwalt” wird durch die jeweilige Rechtsanwaltskammer nach Maßgabe der
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Fachanwaltsordnung (FAO) zuerkannt, wenn in dem Fachgebiet besondere theoretische
Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen vorliegen, die erheblich das Maß dessen
überschreiten, was üblicherweise durch die berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung im
Beruf vermittelt wird. Ein Rechtsanwalt kann maximal zwei Fachanwaltsbezeichnungen führen. Zu
deren Erwerb muss er mindestens drei Jahre als Rechtsanwalt zugelassen sein. Wer eine
Fachanwaltsbezeichnung führt, muss auf diesem Fachgebiet jährlich an mindestens einer
Fortbildungsveranstaltung dozierend oder hörend teilnehmen. Die Gesamtdauer der Fortbildung
darf zehn Zeitstunden nicht unterschreiten.

Herr Wiefhoff hat sich zudem auf das Familienrecht spezialisiert und zeichnet sich durch
umfangreiche Berufserfahrung und Praxis aus. Das Familienrecht regelt insbesondere das
Eingehen der Ehe und Lebenspartnerschaft sowie deren Aufhebung. Dabei werden konkret die
allgemeinen Rechtswirkungen der Ehe (oder Lebenspartnerschaft), das eheliche und
lebenspartnerschaftliche Güterrecht und die Scheidung (oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft)
und deren rechtliche Folgen wie Unterhalt und Versorgungsausgleich geregelt. Auch über den
rechtlichen Status einer eheähnlichen Gemeinschaft und das Verlöbnis sind Regelungen getroffen
worden. Ferner enthält es Vorschriften über die Abstammung und die wechselseitige
Unterhaltspflicht von Verwandten, über Rechte und Pflichten zwischen Eltern und Kindern und über
die Adoption.

Einen Unterfall des Familienrechts stellt das Scheidungsrecht dar. Darunter versteht man
Unterhaltsrecht, Sorgerecht, Umgangsrecht, Vermögensauseinandersetzung, das
Scheidungsverfahren selbst, die Beratung der Mandanten in einer Trennungssituation sowie die
Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen auf Kindesunterhalt. Leider gibt es immer mehr
Scheidungen (jede dritte Ehe wird geschieden) mit minderjährigen Kindern. Hier verfügt
Rechtsanwalt Wiefhoff über großen Erfahrungsschatz und befasst sich mit zahlreichen Sorgerechts-
und Umgangsrechtsstreitigkeiten.

Die Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Haftpflichtrechtrechtes vor sämtlichen
Gerichten und Behörden ist ein weiterer Schwerpunkt des Juristen. Er vertritt Sie in Bezug auf
Schadensersatz (auch: Schadenersatz) wegen Verletzung vertraglicher und vorvertraglicher
Hauptpflichten oder Nebenpflichten und außervertraglichem Schadensersatz wegen unerlaubter
Handlung oder Gefährdungshaftung. Rechtsanwalt Michael Wiefhoff berät Sie sowohl als
Geschädigten als auch als Schädiger gegenüber der Versicherung, die eventuell den Schaden
bezahlt. Die sachlich gesicherte Beratung und Vertretung erfordert gleichermaßen Kenntnisse in
den Rechtsgebieten Zivilrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht. Bei einem Verkehrsunfall geht es
vorwiegend im zivilrechtlichen Bereich um die Schadensregulierung mit den Versicherungen.
Nutzungsausfall, Wertminderung, Mietwagenkosten und speziell bei Personenschaden
Schmerzensgeld und Verdienstausfall sind gegenüber den Versicherern durchzusetzen.
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